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Mag. Haupt haben am 3. Juni 1992 unter der Nr. 3053/J an mich 
eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Geldbe= 
züge österreichischer staatsbürger aus Slowenien für die VVVer= 
breitung der sozialistischen Gesellschaftsordnung VV gerichtet, 
die folgenden Wortlaut hat: 

DUl. Sind Ihnen diese Geldüberweisungen seitens des slowenischen 
staates an den Zentralverband Slowenischer Organisationen 
bekannt? 

20 Wenn ja: Welche und wieviele österreichische Staatsbürger 
erhalten bzw. erhielten solche Geldleistungen seitens des 
slowenischen Staates? 

2a.Wenn ja: Wie hoch sind oder waren diese Geldleistungen für 
die österreichischen Staatsbürger? 

3. Wenn nein, wie erklären Sie sich den dargestellten Sachver­
halt? 

4. Wie beurteilen Sie den Grund dieser Geldüberweisungen,näm­
lieh, daß diese Beträge für Österreich vo zum Zweck der Ver­
breitung und der Erhaltung der sozialistischen Revolution 
und der Verbreitung der sozialistischen Gesellsehaftsord­
nung Uf zuerkannt werden bzw. wurden? 
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5. stimmen sie der Auffassung zu, daß durch diese Geldleistun­
gen staatsfeindliche bzw. österreichfeindliche kommunisti­
sche Aktivitäten von in Österreich ansäßigen Personen oder 
Verbänden unterstützt werden oder wurden? 

5a.Wenn nein, warum nicht? 

60 Welche Förderungen bzwo Subventionen erhielt der Zentral­
verband Slowenischer Organisationen bislang von der öster­
reichischen öffentlichen Hand? 

7. Werden Sie auch weiterhin der Förderung bzw. Subventionie­
rung des Zentralverbandes Slowenischer organisationen aus 
Bundesmitteln Ihre Zustimmung geben, der bekannterweise 
jahrelang Geldzahlungen vom kommunistischen Jugoslawien für 
seine "Arbeit" für die "Verbreitung der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung OO erhalten hat? 

7a.Wenn ja, warum? 

8. Beabsichtigt die Bundesregierung jene Beträge, die bislang 
dem ZSO zum Zwecke der nVerbreitung und Erhaltung der so­
zialistischen Gesellschaftsordnung Vi von Slowenien überwie­
sen wurden, und die nunmehr durch die Wirren im ehemaligen 
kommunistischen Jugoslawien bzw. durch die Umwälzungen in 
Slowenien ausfallen, durch Zahlungen seitens der österrei­
chischen öffentlichen Hand an den ZSO in voller Höhe auszu­
gleichen? 

8a.Wenn ja, warum?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 5a: 

Außer aus Medienberichten sind mir die in der Anfrage beschrie­
benen Geldüberweisungen nicht bekannt. Auch das Bundesministe­
rium für Finanzen und das Bundesministerium für Inneres haben, 
wie mir mitgeteilt wird, von solchen Geldüberweisungen keine 
Kenntnis. Ausschließen kann ich, daß, wie dies in der Einlei­
tung unterstellt wird, etwa im Wege der Volksgruppenförderung, 
sohin aus Bundesmitteln, der VOZentralverband slowenischer Orga­
nisationen in Kärnten" finanzielle Unterstützung für VOöster­
reichfeindliche AktivitätenvVerhält. Im übrigen fällt das Auf­
spüren und Nachverfolgen, insbesondere auch das Aufklären des 
Umfangs und der Zielsetzung, ausländischer Geldleistungen an 
österreichische Staatsbürger = soweit das überhaupt zulässig 

und möglich ist - nicht in den Wirkungsbereich des Bundeskanz­
leramts. 
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Zu Fragen 6 bis 7a: 
Im Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes hat, wie den gemäß 
§ 9 Abs. 7 des Volksgruppengesetzes, BGBI.Nr. 396/1976, zu er­
stattenden Berichten der Bundesregierung an den Nationalrat 
über die Volksgruppenförderung entnommen werden kann, der OOZen­
tralverband slowenischer Organisationen in Kärnten VO im Wege der 
Volksgruppen förderung (aufgrund des volksgruppengesetzes) in 

den Jahren 1985, 1987 und 1988 jeweils für das Slowenische wis­

senschaftliche Institut Förderungen im Gesamtausmaß von 
S 590.000,- erhalten. Die Förderung des Zentralverbands in den 
Jahren 1989, 1990 und 1991 belief sich auf S 1,161.600,-, 

S 990.000,- und S 930.000,-. Der Volksgruppenbeirat für die 
slowenische Volksgruppe hat sich seit seiner Konstituierung 
(1989) stets für die Förderung des Zentralverbands ausge­
sprochen (1990 und 1991 auch mit den stimmen der FPÖ-Vertre­
ter). Ausgehend von den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen 
sehe ich keinen Anlaß, weshalb der Zentralverband von der 

Volksgruppenförderung ausgeschlossen werden sollte. Auf § 9 

Abs. 2 des Volksgruppengesetzes, wonach "Volksgruppenorganisa­
tionen" - als eine solche ist der Zentralverband zu qualifi­
zieren - als potentielle Förderungsempfänger vorgesehen sind, 

sei verwiesen. 

Zu den Fragen 8 und 8a: 

Nein. Im übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1) bis 5a) 

verwiesen. 
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